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Wer sich gut verstecken möchte, wird von 
der Zuger Firma SSZ Camouflage Technology 
gerne beraten. «Eine effiziente Tarnung», 
heisst es auf deren Website, «verwischt die 
charakteristischen Konturen eines Objektes, 
damit es vor dem Hintergrund nicht mehr 
wahrgenommen werden kann.» Im Sorti­
ment von SSZ gibt es entsprechend Tarn­
netze und Tarnanzüge, neu angepriesen 
wird auch der «Sniper Suit»: Dieser Über­
wurf soll Scharfschützen und Aufklärungs­
truppen vor Wärmebildkame­
ras schützen.

Auch die Firma selbst war 
bisher gut getarnt. Wie 155 wei­
tere Unternehmen besitzt sie 
eine Generalausfuhrbewilli­
gung zum Export ihrer Rüs­
tungsgüter. Eine bessere Tar­
nung als diesen bürokratischen 
Begriff gibt es nicht. Diese 
Exporte wurden bisher näm­
lich in keiner Statistik erfasst. 
Dank eines Öffentlichkeitsge­
suchs kann die WOZ erstmals 
die Namen der Firmen publik machen, die 
über eine Generalausfuhrbewilligung ver­
fügen, und mit neuen Zahlen auch den Um­
fang der Exporte beziffern. Die Recherche 
zeigt so die gesamte Grösse des Schweizer 
Rüstungsbusiness.

Für Pilatus stets zu Diensten

Nach dem Gesetz gibt es in der Schweiz drei 
Kategorien von Rüstungsexporten: Kriegs­
material, besondere militärische Güter und 
Dual-Use-Güter. Über die Kategorie des 
Kriegsmaterials ist einiges bekannt, also 
über Panzer, Gewehre oder Munition, die 
bei Kampfeinsätzen töten. Das Staatssekre­
tariat für Wirtschaft (Seco), das jeden Ex­
port von Kriegsmaterial einzeln bewilligen 
muss, veröffentlicht dazu jährlich Kennzah­
len. Nachdem die WOZ gegen das Seco einen 
jahrelangen Rechtsstreit gewonnen hatte, 
konnte unsere Zeitung im letzten Sommer 
einen Rüstungsreport veröffentlichen. Die­
ser enthüllt die Namen und Adressen der Fir­
men, die Kriegsmaterial exportieren (siehe 
www.rüstungsreport.ch).

Wenig Transparenz herrschte aber weiter 
bei den besonderen militärischen Gütern, 
die nicht offensiv im Gefecht zum Einsatz 
kommen dürfen. Das Gleiche gilt für Dual-
Use-Produkte, die militärisch wie zivil ge­
nutzt werden können. Der Rüstungsreport 

machte zwar die Namen von Firmen publik, 
die über eine Einzelbewilligung für den Ex­
port von besonderen militärischen Gütern 
verfügen. Noch verschlossen blieb damals 
aber die Blackbox der Schweizer Rüstungs­
industrie: die Namen der Unternehmen, die 
eine Generalausfuhrbewilligung für beson­
dere militärische Güter oder Dual-Use-Pro­
dukte besitzen.

Mit einem solchen Freipass sind gemäss 
dem Güterkontrollgesetz Exporte in 29 Staa­

ten möglich, ohne dass eine 
systematische Kontrolle erfolgt. 
Diese Länder haben sich bei der 
Ausfuhrkontrolle zu densel­
ben Standards wie die Schweiz 
verpflichtet. Dazu gehören 
neutrale Staaten wie Schweden 
oder Österreich  – aber auch 
Länder, die an aktuellen Krie­
gen beteiligt sind, wie die USA, 
Frankreich oder die Türkei. Die 
Namensliste, die der WOZ nun 
vorliegt, zeigt: Der Grossteil der 
156 Firmen, die über eine Gene­

ralausfuhrbewilligung verfügen, ist in der 
Maschinen- und Elektronikindustrie tätig. 
Mehr als dreissig zählen die Aufrüstung zu 
ihrem Kerngeschäft.

Dazu gehören globale Rüstungskonzer­
ne: die Niederlassung von Thales im Zürcher 
Binzquartier etwa, die sich auf Richtfunk- 
und Satellitenaufklärung spezialisiert hat. 
Wegen ihrer Geschäfte geriet sie schon ins 
Visier: Letzten November wurde ihr Brief­
kasten in die Luft gesprengt – gemäss einem 
Bekennerschreiben auf dem autonomen 
Infoportal «Barrikade», weil Thales das tür­
kische Regime bei seinen Angriffskriegen 
unterstützt. 

Auch das ETH-Spin-off We Control im 
Berner Jura, das mittlerweile zur Airbus-
Gruppe gehört, verfügt über eine Pauschal­
bewilligung. Aufklärungsdrohnen, die mit 
Autopiloten der Firma ausgestattet sind, 
wurden dem US-Rüstungsportal «Defense 
News» zufolge von den französischen Streit­
kräften in Afghanistan eingesetzt.

Der Thurgauer Panzerbauer Mowag,  der 
zu General Dynamics gehört, besitzt eben­
falls die Erlaubnis zur Generalausfuhr. 2020 
konnte die Mowag eine Lieferung von hoch­
geschützten Sanitätsfahrzeugen zum Preis 
von 148 Millionen Euro an die deutsche Bun­
deswehr abschliessen. Grundsätzlich wer­
den Ambulanzfahrzeuge gemäss Seco nicht 
als Kriegsmaterial eingestuft, obwohl ohne 

sie Kampfeinsätze kaum möglich sind. Mit 
von der Partie ist auch die Waffenfirma B&T 
in Thun. Sie produziert unter anderem einen 
Granatwerfer mit Impulsgeschossen, der 
bei Unruhen im Inneren eingesetzt werden 
kann. Dieser sei «weniger tödlich», heisst es 
in der Eigenwerbung.

Am stärksten vom Prinzip der General­
ausfuhrbewilligung profitiert mit dem Flug­
zeugbauer Pilatus in Stans das mächtigste 
Schweizer Rüstungsunternehmen. Für seine 
Trainingsflugzeuge wurde 1997 die Kate­
gorie der besonderen militärischen Güter 
überhaupt erst eingeführt, weshalb man 
auch von der «Lex Pilatus» spricht. Auch bei 
den Generalausfuhrbewilligungen hat man 
kräftig in eigener Sache lobbyiert: Pilatus 
verfügt nicht nur über eine Generalausfuhr­
bewilligung für die 29 Staaten, sondern darf 
namentlich auch an die Vereinigten Arabi­
schen Emirate, Jordanien oder Saudi-Arabien 
liefern, die am Jemenkrieg beteiligt sind, 
ebenso an «spezifische Empfänger welt­
weit». Erst letzten Monat hat Pilatus zudem 
am Bundesverwaltungsgericht durchgesetzt, 
dass es sein Servicepersonal in Saudi-Arabi­
en wieder einsetzen darf.

Kategorie in der Kritik

Das Seco hat der WOZ nicht nur die Namen 
der Firmen bekannt gegeben. Auf mehr­
fache Nachfrage hat es auch erstmals die Ex­
portwerte beziffert, die in den Jahren 2016 
bis 2019 in den Kategorien der besonderen 
militärischen Güter und der Dual-Use-Pro­
dukte erfolgten: Sie belaufen sich pro Jahr 
im Schnitt auf 3,2  Milliarden Franken. Der 
grössere Teil erfolgt meist über General­
ausfuhr-, nicht über Einzelbewilligungen 
(vgl. Tabelle).

Das Grössenverhältnis zwischen den 
besonderen militärischen Gütern und den 
Dual-Use-Produkten kann das Seco nicht 
angeben. Man will aber die Datenlage in Zu­
kunft verbessern. Klar ist auf jeden Fall: Im 
Vergleich zu den im jährlichen Durchschnitt 
ausgewiesenen 520  Millionen Franken für 
Kriegsmaterial sowie den Einzelbewilligun­
gen für besondere militärische Güter in der 
Höhe von 150  Millionen liegt der Gesamt­
export von Rüstungsgütern um ein Mehr­
faches höher als bisher angenommen.

RüstungskritikerInnen zeigen sich auf 
Anfrage empört, dass ein beträchtlicher 
Teil der Schweizer Rüstungsexporte unter 
dem statistischen Radar läuft. «Die General­
ausfuhrbewilligungen sind transparenz­
technisch eine Katastrophe», sagt Judith 
Schmid, Sekretärin bei der Gruppe für eine 
Schweiz ohne Armee (GSoA). Sie fordert volle 
Aufklärung über alle Kategorien – und eine 
Abschaffung der besonderen militärischen 
Güter. «Die GSoA kritisiert diese Kategorie 
seit ihrer Einführung.»

Als sehr problematisch bezeichnet auch 
SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf die Gene­
ralausfuhrbewilligungen. «Kern des Übels 
ist allerdings der enge Geltungsbereich des 
Kriegsmaterialgesetzes.» Die besonderen 
militärischen Güter würden ohne aussen­
politische Beurteilung exportiert. Seiler Graf 
hat deshalb im letzten Dezember eine Moti­
on eingereicht, die eine Zäsur in der Schwei­
zer Rüstungspolitik bedeuten könnte: Sie 
fordert, dass besondere militärische Güter 
künftig auch unter das Kriegsmaterial­
gesetz fallen  – und damit immer im Einzel­
fall geprüft werden.

Eine Aufstellung mit allen Firmen, die über  
eine Generalausfuhrbewilligung verfügen,  
findet sich auf www.woz.ch/general.

RÜSTUNGSINDUSTRIE

Gut getarnt ist halb gewonnen
WOZ-Recherchen zeigen: Die Schweizer Rüstungsexporte sind um ein Mehrfaches höher als bisher ausgewiesen.  
Das liegt auch an Generalausfuhrbewilligungen. Erstmals wird publik, welche Firmen davon profitieren.
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Heil dir, Helvetia: Der PC-12 von Pilatus, hier im zivilen Alpenkleid, wird militärisch unter anderem von den USA eingesetzt.   FOTO: DENIS BALIBOUSE, REUTERS
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Kriegsmaterial

 
Generalausfuhrbewilligung

 
Einzelbewilligung Total 

2016 412 1540 1637 3589

2017 447 2190 801 3438

2018 510 3081 588 4179

2019 728 2783 363 3874

in Millionen Franken QUELLE: SECO; GRAFIK : WOZ

Besondere militärische und Dual-Use-Güter

Die Bewilligung 
erlaubt Exporte 
in 29 Staaten, 
ohne dass eine 
systematische 
Kontrolle erfolgt.


